
Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 · 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

> 

ZusammeAstellung .<ller FNP-relevanten Anregungelil der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vorn 5. April 2019 bis 17. Mai 2o'19 stattgefunden hat .. 

Lfd. · Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

B1 Vorschlag zur Änderung des Flächerinutzungs- Die im FNP dargestellte Grünfläche soll als Re- nein 
plans: Die jetzt bestehende Sporthalle des TSV Al- tentionsfläche ausgebildet werden, deshalb ist der 
lianz soll stehen bleiben, obwohl sie im Grünzug Erhalt der Sporthalle nicht möglich. 
stünde. Die klimatischen Auswirkungen wären Im städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan 
nicht erheblich. Weil in Stuttgart Sporthallen fehlen, Heßbrühlstraße (Vai 282) wurde geregelt, dass der 
könnte so eine zusätzliche Halle gewonnen wer- Rückbau der bestehenden Sporthalle im geplanten 
den, da die Allianz ja eine neue Halle bauen will. Pflanzstreifen innerhalb von drei Monaten nach In-
Es wird vorgeschlagen, bei .den Vereinen in Stutt- betriebnahme der neuen unterirdischen 3-Feld-
gart-Vaihingen nachzufragen, ob der Bedarf für die Sporthalle zu erfolgen hat. 
Nutzung beider Hallen gegeben ist. 

B2 Mit den vorliegenden Planungen wird ein geringfü- Zum Feststellungsbeschluss werden alle Anregun- Kenntnisnahme 
giges Einzelinteresse über eine Vielzahl öffentli- gen, die die Träger öffentlicher Belange und dje 
eher und privater Belange gestellt. Die Planungen Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorgebracht 
bedeuten: · haben, zusammengestellt und dem Gemeinderat 

vorgelegt Auf dieser Grundlage führt der Gemein-
derat die Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange untereinander und gegeneinander durch. 
Der Beschluss über die FNP-Änderung obliegt dem 
Gemeinderat. 
Erst mit dem Feststellungsbeschluss zur Flächen-
nutzungsplanänderung und dem Satzungsbe-
schluss zum Bebauungsplan, den jeweils der Ge-
meinderat fassen muss, und dem daran anschlie-
ßenden Inkrafttreten der Bauleitpläne besteht die 
MöQlichkeit, einen Bauantrag __ ~!::! __ genehmigen. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammer;istellunQ der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2Q19 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage 

• Vernichtung kostengünstigen Wohnraums 

• keine gesicherte Erschließung (nicht erkennbar, 
wie das Mehraufkommen von Verkehr bewältigt 
werden soll) 

Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Es ist richtig, dass SWSG-Wohnungen verloren ge- nein 
hen. 
Bereits nach dem geltenden Planungsrecht waren 
die bestehenden Wohnungen im Gewerbegebiet 
nicht mehr zulässig und wurden nur nach § 1 
Abs. 10 BauNVO im rechtswirksamen Bebauungs
plan in ihrem Bestand gesichert .. 
Ein Großteil der betroffenen Haushalte (SWSG
Wohnungen) konnte bereits 2018 mit neuem 
Wohnraum versorgt werden. 

Die bestehende Verkehrsproblematik in Vaihingen 
· ist bekannt. Um dem planerisch zu begegnen, wird 
derzeit ein Verkehrsstrukturplan für Vaihingen und 
dem SynergiePark Vaihingen-Möhringen entwi-
ckelt. Dieser greift auf aktuelle Gutachten und Un-
tersuchungen zurück, die wiederum die derzeitige 
Situation und Entwicklungen/Planungen berück-
sichtigen. 

1. Mitteilungsvorlage Verkehrskonzept Vaihingen 
und SynergiePark Vaihingen-Möhringen 
Die Mitteilungsvorlage Verkehrskonzept Vaihin
gen und SynergiePark Vaihingen-Möhringen 
(GRDrs. 551/2017) wurde am 27. Juli 2017 im 
ehemaligen Ausschuss für Umwelt und Technik 

teilweise 

(heute: Ausschuss für Stadtentwicklung'----u_n_d _ ___, ______ ___. 
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. Flächennutzungsplan Stuttgart . Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregulilgeri der förmlichen Beteiligung ·der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vor:n 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung 

Technik) und am 19.· bzw. 20. September 2017 
in den Bezirksbeiräten Vaihingen und Möhrin
gen vorgestellt. 
Die Bezirksbeiräte aus Möhringen und Vaihin
gen haben gemäß Punkt 2.4 der „Leitlinie für 
informelle Bürgerbeteiligung" vom Februar 
2017, die am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten 
ist, beantragt, dass ein Bürgerbeteiligungsver
fahren zum Verkehrsstrukturplan Vaihingen mit 
Erschließungskonzept SynergiePark Vaihin
gen-Möhringen durchgeführt werden soll. 
Im Vorfeld zu dieser Bürgerbeteiligung fand 
eine gemeinsame Sitzung der Bezirksbeiräte 
Möhringen und Vaihingen am 23. Januar 2018 
zum Thema verkehrliche Auswirkungen der An
siedlungen im SynergiePark statt. 
Es wurde am 1. März 2018 im Vaihinger Bür
gerforum ein gemeinsamer Informations- und 
Ausspracheabend für die-beiden Bezirke Möh
ringen und Vaihingen durchgeführt, bei ·dem 
das weitere Vorgehen sowie Einzelmaßnah
men und entsprechende Bürgerbeteiligungen 
vorgestellt wurden . . 

- 3 -
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Flächennutzungsplan Stuttgart . Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen · 

Zusammenstellung der FNP-rele.vanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2(!)19 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

2. Planungsmittel zur Umsetzung des „Verkehrs- . 
konzeQts Vaihingen und SynergiePark Vaihin..: 
gen-Möhringen" 
Für die weitere Ausarbeitung des Verkehrskon-
zepts Vaihingen sowie den hierauf aufbauen-
den Maßnahmen sind Planungsmittel im Haus-
haltsplan 2018/2019 in Höhe von 2.000.000 € 
genehmigt worden. Diese Mittel werden unter 
anderem für die Planung folgender Projekte 
eingesetzt: .. Kapazitätssteigerung Nord-Süd-Straße (vgl. 

GRDrs. 689/2019) 
.. 

• Umgestaltung von Straßenräumen im Sy-
nergiePark urid angrenzenden Gebieten 
(z. B. Industriestraße, Ruppmannstraße, 
Schockenriedstraße, Vaihinger Straße) 

• Machbarkeitsstudie P+R im Filderraum der 
Landeshauptstadt Stuttgart (vgl. GRDrs. 
960/2018) 

• ,• 
Attraktivitätssteigerung Bahnhof Vaihingen 

• Machbarkeitsstudie Stadtbahnverlängerung 
Vaihingen-West (vgl. GRDrs. 1049/2019). 

3. Mündlicher Bericht - weiteres Vorgehen 
Am 17.April 2018 wurde im ehemaligen Aus-
schuss für Umwelt und Technik (heute: Aus-

-----
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 53, 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

" 
Zusammenstellung der FNP-relevanten Amregungen _der förmlichen Beteiligung der.Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB, 

' 
die vom 5. April 2019 bis 17. Mai.2019 stattgefunden hat 

Ud. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

schuss für Stadtentwicklung und Technik) in ei-
nem mundlichen Bericht über die.Ergebnisse 
der oben genannten Veranstaltungen und das 
weitere Vorgehen bezüglich des Verkehrsstruk-
turplans berichtet. Der ehemalige Ausschuss 
für Umwelt und Technik (heute: Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Technik) hat den Vor-
schlag der Verwaltung zustimmend zur Kennt"'" 
nis genommen. 

4. Fortschreibung des Verkehrsstruktuq2lans 
Im Dezember 2018 bzw. im Januar 2019 wurde 
im ehemaligen Ausschuss für Umwelt und 
Technik (heute: Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Technik) erneut über die Fo.rtschrei-
bung des Verkehrsstrukturplans uhd die daraus 
folgenden Maßnahmen berichtet. 

.5. VorQlanung zur Umgestaltung der östlichen In-
dUstriestraße 
Am 4. Juli 2019 hat der Gemeinderat die Ge-
meinderatsdrucksache GRDrs. 220/2019 „Vor-
planung zur Umgestaltung der östlichen lndust-

- riestraße" beschlossen. Oamit werden Maß-
nahmen zur Verbesserung der Fuß- und Rad- · 
verkehrsführuna, zur Umsetzunq des neuen Li-
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Z1:1sarnmenstellwng Gier Fr~P-relevanten Anregwngen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die .vom 5. Ap~il 2©19 bis 17. Mai 2el19 ~tattgefunden hat 

Lfd. Anreg urig/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

nienkonzepts der Buslinie 80 und zur Verbes
serung des Verkehrsflusses in der östlichen In
dustriestraße zwischen Industriestraße 23 und 
Nord-Süd-Straße ermöglicht. Die Umgestaltung 
der östlich~n Industriestraße soll im Wesentli
chen im Jahr 2020 erfolgen. 

· 6. Ausbau der Nord-Süd-Straße 
Die Nord-Süd-Straße soll auch zukünftig als 
Haupterschließungsachse für den Synergie
Park dienen. Hierzu soll sie schrittweise ertüch
tigt werden. Der Umbau des Vollanschlusses 
Breitwiesenstraße wurde Ende 2019 fertigge
stellt. Mittelfristig sollen im Zeitraum 2021 bis 
2022 die Knotenpunkte AB/Nord-Süd-Straße, 
Heilbrunnenstraße / Nord-Süd-Straße, Vaihin
ger Straße/Nord-Süd-Straße und Ostumfah
rung Vaihingen/Zusestraße in ihrer Kapazität 
auf der Grundlage des geltenden Planungs
rechts ertüchtigt werden. Die Vorplanung für 
die Ertüchtigung der Knotenpunkte soll Anfang 
2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 
langfristig soll die Nord-Süd-Straße zwischen 
A8 und Industriestraße ausgebaut werden. Am 
23. Juli 2019 wurde hierzu die Vergabe der 

~-~----------·------------,----------1,_~__:V__:o:._:_r=un:._:_t:..:_e_r_s;.c__u_c_h_Ur)_g zum Ausbau der Nord-Süd-
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der rNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß_§ 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17„ Mai 201e·stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Straße vom ehemaligen Ausschuss für Umwelt . 
und Technik (heute: Ausschuss für Stadtent
wicklung uhd Technik) beschlossen. 

7. Stellplatzbeschränkung 
Im Januar 2019 wurde vom ehemaligen Aus
schuss für Umwelt und Technik (heute: Aus
schuss für Stadtentwicklung und Technik) be
schlossen, die gepianten Bebauungsplanände
rungen der rechtsverbindlichen Bebauungs
pläne Am Wallgraben-West II 2012/7 und Am 
Wallgraben-Ost 2015/7 11 solange zurückzustel
len, bis eine Berichterstattung zum Parkraum
konzept erfolgt ist. Geplant war die Art der bau
lichen Nutzung in den jeweiligen Geltungsbe
reichen dahingehend zu ändern, dass die Her
stellung bauordilungsrechtlich nicht notwendi
ger Stellplätze nicht zulässig ist. 

8. Parkraumkonzept 
Für den SynergiePark wird derzeitig auch ein 
Parkraumkonzept erarbeitet, welches ebenfalls 
mittelfristig umgesetzt werden soll. Ein wesent
liches Ziel des Parkraumkonzepts ist der 
Schutz der angrenzenden Wohngebiete vor 
Parksuchverkehr durch eine Parkraumbewirt-
schaftunQ mit Bewohnerparkreg_~!!-:!_l29c:....· =Z=u'-'-m'--_j__ ______ __. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße {Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zwsammenstellwng der FNP-relevanten .Anregulilgen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 -Ab$. 2 BauGB, 

die vorn 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefundef'I tiat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung 

Parkraumkonzept rund um den SynergiePark 
soll 2020 im Ausschuss für StadtentwicklUng 
und Technik und in den beiden Bezirksbeiräten 
Vaihingen und Möhringen berichtet werden. 

9. Seilbahnstudie 
Die Idee einer Seilbahnverbindung vom Eier
mannareal über den Bahnhof Vaihingen, den 
SynergiePark, ein etwaiges P+R-Parkhaus an 
der A8 und weiter zum Flughafen wird derzeitig 

. im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft. 
Die Zwischenergebnisse der Seilbahnstudie 
wurden am 3. Dezember 2019 in den Gremien 
vorgestellt. 
Die Machbarkeitsstudie soll auf Grundlage des · 
Trassenvorschlags A in einer detaillierten Pla
nungsstufe unter Einbeziehung der Planrechts
behörden und der Fördergeber fortgeschrieben 
werden. Mit den vorliegenden Ergebnissen soll 
in den Stadtbezirken Vaihingen und Möhringen 
eine erste Bürgerbeteiligung durchgeführt wer
den. 

- 8 -

Berücksichtigung 



Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage · Stellungnahme der Verwaltung 

10. Machbarkeitsstudie P+R im Filderraum der 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Aufgrund der ablehnenden Haltung des Be
zirksbeirats Möhringen zu einem P+R-Park
haus am Standort Freibad soll zLJnächst eine 
Machbarkeitsstudie P+R im Filderraum der 
Landeshauptstadt .Stuttgart (vgl. GRDrs. 
960/2018) erarbeitet werden. Es ist derzeitig 
davon auszugehen, dass die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie bis Ende 2020 vorliegen 
könnten. 

11. Machbarkeitsstudie Stadtbahnverlängerung 
Vaihingen-West 
Aufbauend auf den Verkehrsuntersuchungen 
im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 
wurden im Rahmen einer Arbeitsgruppe aus 
SSB, Tiefbauamt und Amt für Stadtplanung 
und Wohnen mögliche Lösungsansätze für den 
Ausbau des Stadtbahnnetzes in Vaihin
gen/Möhringen identifiziert. Es soll nun eine 
Machbarkeitsstudie Stadtbahnverlängerung 
Vaihingen-West (vgl. GRDrs. 1049/2019) durch 
ein externes Planungsbüro erarbeitet werden. 
Es ist derzeitig davon auszugehen, dass die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bis Ende 
2020 vorlieQen könnten. 

- 9 -
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP~relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die·vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung 

12. Bau der Stadtbahn-Übereckverbindung Pflug
mühle zur Realisierung einer Stadtbahnlinie 
U17 Flughafen:..... Dürrlewang (vgl. GRDrs. 
1066/2019) 
Über die ab Ende 2021 bestehenden Gleise 
der U6 kann durch den Bau einer vergleichs
weise kurzen Netzergänzung (Übereckverbin
dung Pflugrriühle zwischen Rohrer Weg und 
SSB-Zentrum) die Möglichkeit geschaffen wer
den, den Synergiepark mit einer neuen Stadt
bahnlinie, die bisher unter dein Arbeitstitel U17 
läuft, mit dem Filderbahnhof zu verbinden. Die 
SSB beabsichtigt, die Übereckverbindung bis 
Ende 2021 zeitgleich mit der Inbetriebnahme 
der U6-Flughafen fertigzustellen und sie dann 
für betriebliche Zwecke zu nutzen. Ab Inbe
triebnahme des Filderbahnhofs am Flughafen 
ist dann der Betrieb der neuen Stadtbahnlinie 
U17 vom Flughafen zum Synergiepark und 
weiter nach Dürrlewang angedacht. 
Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2019 
die Vorlage GRDrs. 1066/2019 beschlossen 
und dem Bau einer Übereckverbindung sowie 

. der geplanten Einleitung des Planfeststellungs
verfahrens zugestimmt. 

-10 -
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße {Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anreg~ngen der förmliehelil Beteiligung der·Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bi~ 17. Mai 2019 stattgefunden .hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

13. Umgestaltung weiterer Straßenräume im Sy-
. nergiePark und angrenzenden Gebieten 
Aktuell wird für folgende Projekte, welche we
sentliche Verbesserungen für den Fuß:- und 
Radverkehr, aber auch Verbesserungen für 
den Kfz-Verkehr beinhalten, die Vorplanung er
arbeitet: 
• Umgestaltung der lndust(iestraße zwischen 

Office V und Ruppmannstraße sowie zwi
schen Ruppmannstraße und Bahnhof 

• Umgestaltung der Ruppmannstraße zwi
schen Industriestraße und Schocken
riedstraße 

• Umgestaltung der Schockenriedstraße zwi
schen Ruppmanristraße und Am Wallgraben 

• Umgestaltung der Osterbronnstraße zwi
schen Dürrlewangstraße und Galileistraße 

• Umgestaltung der Vaihinger Straße zwi
schen Nord-Süd-Straße und Engstlatter 
Weg 

• Umgestaltung der Liebknechtstraße zwi
schen Bahnhof und Robert-Koch-Straße 

• Umgestaltung der Heßbrühlstraße zwischen 
Liebknechtstraße und Ruppmannstraße. 

Zum aktuellen Stand der Projekte soll im 1. Quartal 
2020 berichtet werden. Für Projekte, bei denen die 
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Anlage 3b Flächennutzungsplan Stuttgart 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstelh,mg €ier FNP-relev.ar:1ter1 Anregungen der förrnlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2Q19 bis 17. Mai 2019 stattgefun<llen hat 

Lfd. Anregung/Frage 

• erhebliche Einschränkung klimatisch bedeutsa
mer Bereiche 

Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Vorplanung abgeschlossen werden kann, werden 
sukzessive entsprechende Beschlussfassungen 
vorgelegt. Aktuell ist vorgesehen, die aufgeführten 
Maßnahmen in den Jahren 2021 - 2023 umzuset
zen. 

Die Neubebauung hat erheblich nachteilige Auswir
kungen auf die Durchlüftungsmöglichkeit sowie 
den Kaltluftabfluss. Durch die Darstellung einer ca. 
40 m breiten Grünfläche Parkanlage, Land
schaftspark werden die erheblich nachteiligen Wir
kungen gemildert. Durch die Festsetzung von 
Dachbegrünung, lntensivbegrünung unterirdischer 
Gebäudeteile, Pflanzverpflichtungen und Re
tentionsflächen im Rahmen der verbindlichen Bau
leitplanung können die erheblich nachteiligen Aus
wirkungen teilweise minimiert und bis tu einem ge
wissen Grad kompensiert werden. Trotz der ge
troffenen Maßnahmen verbleiben erheblich nach
teilige Auswirkungen auf den Kaltluftstrom. Dieser 
wird um 1 /2 bis 2/3 reduziert, was auch außerhalb 
des Plangebiets zu erheblich nachteiligen Umwelt
wirkungen führt. 

Diese Sachverhalte sind in der Begründung und im 
Umweltbericht als Grundlage für die Abwägung 
des Gemeinderates ausführlich darqestellt. 

- 12 -

teilweise 



Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 · · 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

-· 
Zusammenstellung der, FNP-relevarnter:i Amegungen der förmlicneri Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. Apliil 2019 bis 17,. Mai 201'9 stattgefunden hat 
- . 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

• Ansiedlung von mehreren tausend Menschen in Schutzbedürftige Objekte bzw. Gebiete sind u. a. ja 
direkter Nachbarschaft eines Störfallbetriebs Gebiete, in denen überwiegend gewohnt wird, 

die öffentlich genutzt werden wie Örtlichkeiten 
mit Publikumsverkehr, Freizeitgebiete/öffentliche 
Grünflächen. Gewerbegebiete ohne Publikums-
verkehr sind in diesem Zusammenhang nicht als 
schutzwürdige Objekte anzusehen. 

Um diese Belange zu berücksichtigen, wurde im 
Flächennutzungsplan ein ca. 70 m breiter Streifen 
entlang der Liebknechtstraße als Fläche für Nut-
zungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum 
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen dar-
Qestellt. 

-· Versiegelung von Freiflächen für Folgemaßnah- Es ist richtig, dass für die Realisierung des Bebau- teilweise 

men (Kunstrasenplätze auf Kleingartenflächen , ungsplanes Folgemaßnahmen durchgeführt wer-

Verlagerung des Tiefbaüamtes auf geplante den müssen, die in separaten Verfahren (Bebau-

Grünfläche) ungsplan- bzw. Planfeststellungsverfahren) gere-
gelt werden müssen. 
Die damit entstehenden nachteiligen Umweltwir-
kungen und Eingriffe in Natur und Landschaft wer-
d~n in diesen Verfahren separat dargestellt und in 
die Abwägung eingestellt. 
Neben der unterirdischen 3-Feld-Sporthalle, die auf 
dem Allianz-Grundstück geplant ist, plant die 
Allianz, auf einem -hierfür gemieteten städtischen 
Grundstück, östlich an den GeltunQsbereich des 
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Flächennutzungsplan Stuttgart_ Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § ~ Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage 

• Städtebauliche Entwicklung Aurelis-Gelände 
muss um Jahre zurückgestellt werden (Verlage
rung AWS) 

Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Bebauungsplans angrenzend, Ersatz-Freisportan
lagen für die entfallenden Sportplätze herzustellen. 
Ein entsprechender Mietvertrag wurde An-
fang 2019 zwischen der Allianz und der Landes
hauptstadt abgeschlossen. 
Die Auswirkungen der Verlagerung des Tiefbau
amts sind im entsprechenden Bebauungsplanver
fahren (Vai 286) dargelegt. · 

Für den Bereich östlich des Vaihinger Bahnhofs Kenntnisnahme 
wird derzeit die Vergabe einer Studie zur Machbar-
keit der nördlichen und südlichen Unterführung vor-
bereitet. Das Ergebnis dieser Studie fließt in die 
Bearbeitung der städtebaulichen Konzeption der 
städtischen Flächen südöstlich des Bahnhofs Vai
hingen (ehemaliges Aurelis-Gelände) ein. Die 
Vergabe dieser Studie wird ebenfalls derzeit vorbe-
reitet. · 
Die ehemalige Aurelis-Fläche hat die Stadt zwi
schenzeitlich erworben. Es ist Ziel der Stadt, auf 
dieser Fläche zumindest teilweise eine öffentliche 
Grünfläche herzustellen. 
Das städtebauliche Konzept wird Grundlage für ein 
noch durchzuführendes Bebauungsplanverfahren. 
Eine Nutzung der Flächen ist erst möglich, wenn 
die interimsweise zu errichtenden Baustellenein-

L_ _ __J ___________ _____ _ _ _ ----'-r'-'-ic.c_h_t_ungen .für den Bau des Reg'-'--'io:...:..n.;..:ca.c:...lb::....:a:...:..h_n_h:...c.a=lt..:.._s_u_n_d----'-______ __, 
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. Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

,_ -
Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung· der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2Q19 bis 17. Mai 2019 stattgefunderi hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigurig 

von S 21 (Rohrer Kurve) abgeschlossen sind und 
der endgültige Standort für die AWS-Betriebsstätte 
planerisch zur Verfügung steht bzw. gebaut ist. 

Eine Nutzung des Areals östlich des Vaihinger 
Bahnhofs ist damit kurzfristig auch aus anderen 
Gründen nicht möglich .. · 

Es wird daher an das Amt für Stadtplanung und Der Verbleib des Konzerns in Stuttgart wird von nein 
Wohnen, Baubürgermeister und Gemeinderat ap- der StadtStuttgart befürwortet. 
pelliert, dieses Planungsverfahren unverzüglich 
einzustellen. Zum Feststellungsbeschluss werden alle Anregun-
Eine Realisierung der Planung am beabsichtigten gen, die die Träger öffentlicher Belange und die 
Standort würde eine Fülle von Konflikten aufwerfen Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorgebracht 
und erheblich negative Auswirkungen aufdie . haben, zusammengestellt. Auf dieser Grundlage 
Schutzgüter Mensch, Natur und Klima mit sich führt der Gemeinderat die Abwägung durch und 
bringen. kann die Flächennutzungsplanänderung bzw. den 

Bebauungsplan beschließen. Die negativen Aus-
wirkungen der Planung sind ausführlich in der Be-
gründung mit Umweltbericht zur FNP-Änderung Nr. 
63 beschrieben. 

B3 Folgende Bedenken und Anregungen zur Verhin- Zum Feststellungsbeschluss über die FNP-
derung einer Baugenehmigung für das Allianzvor- Änderung und zum Satzungsbeschluss des Bebau-
haben werden vorgebracht: ungsplans werden alle Anregungen, die die Träger 
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. Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

-

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der fölimlicl:'len Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 ois 17. Mai 2@1~ stattgefunden hat 
" 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

öffentlicher Belange und die Bürgerinnen und Bür-
ger im Verfahren vorgebracht haben, zusammen-
gestellt und dem Gemeinderat vorgelegt. Dem Ge-

' 
meinderat liegen auch die Begründung und der 
Umweltbericht zum jeweiligen Plan vor. In diesen 
Unterlagen werden die Auswirkungen der Planung 
- auch die nachteiligen Auswirkungen - ausführlich 
erläutert und bewertet. Auf dieser Grundlage und in 
Kenntnis aller Vor- und Nachteile der Planung so-
wie in Kenntnis der vorgebrachten Äußerungen 
von Bürgerinnen und Bürgern führt der Gemeinde-
rat die Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
lange untereinander und gegeneinander durch. Der 
Beschluss des Bebauungsplans als Satzung bzw. 
der Feststellungsbeschluss zur FNP-Änderung ob-
liegen dem Gemeinderat. 

---

• Die Ziele und Zwecke der beiden o. g. Verfah- Die nachteiligen Wirkungen der Planung auf die Kenntnisnahme 

ren sind unvereinbar mit den Grundsätzen und Umwelt, insbesondere auf das Klima, werden in 

Zielen der Bauleitplanung: der Begründung und dem Umweltbericht ausführ-

(§ 1 Abs. 5 BauGB) ,,Die Bauleitpläne sollen lieh dargestellt. Die nachteiligen Wirkungen betref-

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
fen überwiegend das Lokalklima. Zum Feststel- . 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
lungsbeschluss zur FNP-Änderung werden alle An-
regungen, die die Träger öffentlicher Belange und 

zu schützen und zu entwickeln sowie den Kli„ die Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorge-
maschutz und die Klimaanpassung, insbeson- · bracht haben, zusammengestellt. Auf dieser 
dere auch in der Stadtentwicklung zu fördern Grundlage führt der Gemeinderat die Abwägung 
( ... ). 

---------
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Flächennutzungsplan Stuttgart 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Anlage 3b 

Zusammeristellurig der FNP-relevanten Anregungen der förmli(c;hen Beteiligung der Öffentlichkeit ge•mäß § ·3 Abs. ·2 BauGB, 

die vorn 5. April 201 g bis 17. Mai 2019 s1attgefunderi hat 

Lfd. · Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

durch und kann unter Zurückstellung klimatischer 
. . .. 

Belange den Beschluss zur Anderung des FNP 
fassen. 

--
Mit den vorliegenden Planungen wird ein geringfü- Siehe SteUungnahme zu B2 
giges Einzelinteresse über eine Vielzahl öffentli-
eher und privater Belange gestellt. 

Die Planungen bedeuten: 

• Vernichtung kostengünstigen Wohnraums, 

• keine gesicherte Erschließung (nicht erkennbar, 
wie das Mehraufkommen von Verkehr bewältigt 
werden soll), 

• erhebliche Einschränkung klimatisch bedeutsa-
mer Bereiche, 

• Ansiedlung von mehreren tausend Menschen in 
direkter Nachbarschaft eines Störfallbetriebs, 

• Versiegelung von Freiflächen für Folgemaßnah-
men (Kunstrasenplätze auf Kleingartenflächen, 
Verlagerung des Tiefbauamtes auf geplante 
Grünflächen), 

• Städtebauliche Entwicklung Aurelis-Gelände 
muss um Jahre zurückgestellt werden (Verlage-
rurig AWS). 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanter'i Anregungen der förmlichen Beteiiigung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2, BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefund~:m hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

· Wie B2 wird an das Amt für Stadtplanung und . Siehe Stellungnahme zu B2 
Wohnen, Baubürgermeister und Gemeinderat ap-
pelliert, dieses Planungsverfahren unverzüglich 
einzustellen und hierzu auf ein Schreiben an alle 
Stadträte verwiesen. 

Eine Realisierung der Planung am ·beabsichtigten Es ist richtig, dass durch die Realisierung der Pla- teilweise 
Standort würde eine Fülle von Konflikten aufwerfen nung erheblich nachteilige Auswirkungen auf die 
und erheblich negative Auswirkungen auf die Schutzgüter entstehen: 
Schutzgüter Mensch, Natur und Klima mit sich 
bringen. Die Belange des Umweltschutzes sind im Umwelt-

bericht als Teil der Begründung dargestellt. Fol-
gende nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter verbleiben: 

Die Realisierung der Planung führt außerhalb de$ 
Geltungsbereichs der FNP-Änderung bei den 
Schutzgütern Mensch sowie Klima und Luft und 
dem Schutzgut Landschaft zu erheblich nachteili-
gen Umweltauswirkungen. Das Schutzgut Mensch 
ist im Umfeld des Plangebiets von höheren planin-
duzierten Verkehrsmengen un.d den damit verbun-
denen erhöhten Lärm- und Luftschadstoffemissio-
nen betroffen, letzteres betrifft auch das Schutzgut 
Luft. Erheblich nachteilige Wirkungen auf das 
SchutzQ~J Klima resultieren aus der Beeinträchti-
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FINP-relevanteJil Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit .gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai_ 2019 stattgefundera hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

gung der das Plangebiet überströmenden Kaltluft-
massen. In Bezug auf das Schutzgut Landschaft 
sind erheblich nachteilige Wirkungen (mehrge-

. schossige Gebäude, Sichtbeziehungen, kein Erhalt 
der Bäume (mit Ausnahme der markanten Eiche)) 
zu erwarten. 

Innerhalb des Plangebiets führt die Realisierung 
der Planung zu erheblich nachteiligen Wirkungen 
auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Klima und 
Luft sowie Landschaft. 

Den erheblich nachteiligen Wirkungen kann durch 
geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan sowie 
entsprechende technische Schutzvorkehrungen 
begegnet werden. 

--
§ 1 Abs. 7 Bau GB verlange, dass bei der Aufstel- Zum Feststellungsbeschluss werden alle Anregun-
lung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten gen, die die Träger öffentlicher Belange und die nein 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorgebracht 
abzuwägen sind. In diesem Fall sind alle öffentli- haben, zusammengestellt Und dem Gemeinderat 
chen Belange hinter einen privaten Belang zurück- vorgelegt. Auf dieser Grundlage führt der Gemein- . 
zustellen. derat die Abwägung der ·öffentlichen und privaten 
Daher sind sowohl die beabsichtigte Änderung des Belange untereinander und gegeneinander"durch. 
Flächennutzungsplans als auch die Aufstellung des Der Feststellungsbeschluss zur FNP-Änderung ob-
Bebauungsplans offensichtlich abwägungsfehler- liegt dem Gemeinderat. 
haft. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregwngel'il cler förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß,§ 3 Abs. 2 8auG8, 

die vortl'!ii. April 2019 bis 17. Mai 2Q19 stattgefw,den hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Die Verfahren sind daher unverzüglich einzustel- Erst mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungs-
len. planverfahrens, den auch der Gemeinderat fassen 

muss, und Inkrafttreten der Bauleitpläne besteht 
die Möglichkeit, einen Bauantrag zu genehmigen. 

Alle Auswirkungen, die bei der Realisierung der 
Planung entstehen, sind ausführlich dargestellt. 

84 Gleiches Schreiben wie B3 Siehe Stellungnahme zu B3 

85 Die Änderung des Flächennutzungsplans wird aus 
folgenden, wichtigen Gründen abgelehnt: 

1. Umwelt 
Die sehr große Fläche (51.000 m2) befindet sich Das Plangebiet ist bereits heute in Teilen baulich teilweise 
am Anfang eines grünen Gürtels, der fürVaihin- genutzt. Um die in Ost-West-Richtung verlaufende 
gen, Möhringen und das Industriegebiet Wall- Grünbeziehung zu sichern, wird im FNP eine ca. 
graben für die Ökologie und den Umweltschutz 40 m breite Grünfläche Parkanlage, Land-
sehr wichtig ist. schaftspark dargestellt, die eine Überbauung unter-
Deshalb wurden auch in der Vergangenheit An- sagt. Diese Fläche soll zusätzlich zu den Retenti-
träge der Allianz Versicherung zur Bebauung onsmaßnahmen mit einer barrierefreien, öffentlich 
des Areals stets abgelehnt. Nachdem nun das zugänglichen Wegeverbindung in drei bis fünf Me-
Industriegebiet auf ca. 50.000 Arbeitsplätze tern Breite in Ost-West-Richtung mit Sitzgelegen-
mehr als verdoppelt worden ist, ist dieser grüne heiten/Bänken hergestellt werden (siehe Regelun-
Gürtei noch wichtia~! geworden. g~n im städtebaulichen Vertr~_g_). Diese Darstellung 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

_Zusammenstellung der FNP-i-elevanten Anregun~en der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung . 

ist die Grundlage für die Festsetzung der Flächen 
im Bebauungsplan dementsprechend als Pflanz-
streifen pv2a bzw. pV2b als Retentions- und Versi-
ckerungsfläche. 
Von den aufgeführten angeblichen Anträgen der 
Allianz Versicherung in der Vergangenheit und de-
ren Ablehnung ist der Verwaltung nichts bekannt. 

2. Vorhandene Fläche 
_ Auf dem Grundstück gibt es vie_le Bäume, He- Die Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht teilweise 

cken und Rasenflächen. Diese sind für den Kli- ausführlich dargelegt. Durch die Darstellung einer 
maschutz dort dringend notwendig, für Frisch- Grünfläche Parkanlage, Landschaftspark werden 
luftzufuhr, Fauna, und zum Schutz von Mensch die Eingriffe teilweise kompensiert. Durch die vor-
und Tier. Das Umweltamt der Stadt Stuttgart gesehenen Neupflanzungen und die sonstigen 
und das Regierungspräsidium haben darauf be- Vorschriften zur Begrünung im Rahmen der ver-
reits hingewiesen. bindlichen Bauleitplanung kann der Eingriff im 

Plangebiet insgesamt kompensiert werden. 

Die erheblich nachteiligen Wirkungen auf das 
Klima werden in den Unterlagen ausführlich darge-
stellt. 

Als FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) ist es Es handelt sich beim Geltungsbereich der FNP- nein 
wichtig, dem (Aus:-)Sterben von Insekten und Änderung nicht um ein FFH~Gebiet. Die nächstge-
Bienen entgegen zu wirken. Dies ist von den legenen FFH-Gebiete sind Teilflächen des FFH-
EU-Richtlinien auch so vorgegeben und die Gebietes „Glemswald und Stuttgarter Bucht" im 

Westen des Plangebiets in einer Entfernung von 
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Flächennutzungsplan Stuttgart -Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusarnmenstellung €!er Fr-NP-relevanten Anregun9Em der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 ~bs. 2 BauGB, 

e:lie vom 5._April 2019 ti>is :11. Mai 2019 stattgefur1den hat 
.. 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Stadt Stuttgart hat die Verpflichtung, für ge- etwas mehr als drei km (Luftlinie) und Teilflächen 
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sor- des FFH-Gebietes „Filder" im Osten des Plange-
gen. biets in etwas mehr als vier km Entfernung (Luftli-

nie). Die Planung hat keine Auswirkung auf diese 
beiden FFH-Gebiete, 

3. Geplanter Grünstreifen 
Der vier Meter breite, ca. 200 m lange Grün- Der im Süden des Geltungsbereichs geplante teilweise 
streifen (ca. 1,5 % der Fläche) ist bei weitem Grünstreifen ist ca. 40 m breit. 
nicht ausreichend und dient lediglich als „Fei,.. Lediglich ein Streifen von 10 m darf mit Tiefgara-
genblatt". gen unterbaut werden, die restliche 30 m breite 

Fläche darf weder unter- noch überbaut werden 
und ist als Retentionsfläche festgesetzt. Darüber 
hinaus ist geregelt, dass Grundstücksteile im Os-
ten, abschnittsweise im Norden und im Westen als 
Grünflächen angelegt und mit Bäumen und Sträu-
ehern bepflanzt werden müssen. 

4. Verkehr und OPNV 
_ Es ist zwar richtig, dass das Grundstück ca. Aufgrund der erhöhten zu- und abfahrenden Ver- teilweise 
400 m vom Bahnhofrelativ günstig liegt. Trotz- kehrsmengen kommt es zu zusätzlichen verkehrs-
dem werden nach allen Erfahrungen rund 50 % bedingten Belastungen. Diese sind jedoch im Plan-
(2.500 Personen) nicht den ÖPNV nutzen und fall im Vergleich zum Nullfall verhältnismäßig ge-
mit dem Auto an- und abfahren. D. h., es gibt ring. So steigen mit Realisierung der Planung die 
zusätzlich morgens und abends 2.500 Fahr- Belastungen mit Feinstaub um maximal 1 %, wobei 
zeugbewegungen mehr mit zusätzlichen Abga- die Immissionsgrenzwerte für Feinstaub im Plange-
sen, Feinstaub, Stickoxvden, Lärm und Staus. -------- -
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b . 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusarnme111stellung Gier FNP-relevanten Amregwngen .der. förmlicben Beteiligung de( Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs: 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden lriiat 
.. 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Das Industriegebiet ist bereits schon jetzt stark biet und in der Umgebung weiterhin deutlich unter--
überlastet und der weitere Verkehr würde die schritten werden. Bei den Stickstoffdioxidwerten 
Situation weiter verschlimmern. · kommt es zu Zusatzbelastungen von 1 - 3 %. Da-

mit bleibt es bei der bereits im Nullfall eintretenden 
hohen Belastung mit Überschreitung der lmmissi-
onsgrenzwerte in einzelnen Straßenabschnitten 
der weiteren Umgebung des Plangebiets. Das 
planbedingt erhöhte Verkehrsaufkommen führt zu 
zusätzlichen Lärmbelastungen im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebiets und im weiteren Straßen-
netz, was dazu führt, dass entlang von einzelnen 
Straßenabschnitten die auch im Prognose Nullfall 
eintretende hohe Belastung mit Überschreitung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 und der Beurtei-
lungswerte der 16. BIMSchV bestehen bleiben. 

5. Verbleib der Allianz Versicherung in Stutt-
gart 
Die Allianz Versicherung ist eine sehr reiche Der Verbleib des Konzerns in Stuttgart wird von nein 
Firma (Gewinn 2018 über€ 2 Milliarden, Gehalt 
des Vorstands ca. 10,4 Millionen), so dass sie 

der Landeshauptstadt befürwortet. 

ohne Probleme eines der größeren, freigewor-
denen Grundstücke im Industriegebiet hätte 
kaufen können. Dies hat sie natürlich einge-
stellt, als sie die Zusage für die Heßbrühlstraße 
von der Stadtverwaltung - voran OB Kuhn - er-
halten hatte. Die Drohung der VersicherunQ, ---
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevantefil Anregungen der förml ichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 20Hil'bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 
·c .. 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

aus Stuttgart wegzuziehen, wenn sie nicht die Der bisherige Standort der Allianz befindet sich 
Umwandlung des Grundstücks in der Heßbrühl- nicht mehr im Eigentum der Allianz. 
straße bekommen würde, ist - muss man leider Für einen der bisherigen Standorte der Allianz in 
sagen - ,,glatte Erpressung". Im Übrigen muss der Innenstadt wurde am 16. Juli 2019 der Aufstel- . 
die Allianz Versicherung doch nicht aus den lungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren 
Räumlichkeiten in der Stadtmitte wegziehen. Reinsburg-/Silberburgstraße (Stgt 308) im Stadtbe-
Sie hat dort schöne Räumlichkeiten mit viel zirk Stuttgart-West gefasst, um die Umnutzung von 
Platz für die Zukunft. Dies, weil mit der Digitali- bisherigen Büroflächen in Wohnnutzung zu ermög-
sierung im Versicherungswesen zukünftig der liehen. Vorgesehen ist ein Wohnanteil von mindes- . 
Personalbestand wesentlich reduziert werden tens 50 %. Für den 2. bisherigen Standort in der 
wird: In der Stadtmitte ist die Allianz Versiehe- Uhlandstraße ist ein Aufstellungsbeschluss in Vor- -
rung auch sehr gut an den ÖPNV angeschlos- bereitung. 
sen (außerdem sind - wie man hört - v_iele Alli-
anz Mitarbeiter unzufrieden mit dem Umzug Es ist richtig, dass sich die Arbeitswelten vermut-
nach S-Vaihingen). lieh in Zukunft stark ändern werden. Allerdings ist 

die jeweilige Organisation der Betriebsabläufe für 
die Bauleitplanung nicht relevant. 

---------
6. Aufgabe der Sportstätte 

Eine Änderung des Flächennutzungsplans Durch die Planung gehen für den Sport intensiv ge- teilweise 
würde eine Aufgabe der großen und sehr schö- nutzte Flächen verloren. Der Flächenverlust kann 
nen Sportstätte bedeuten. Damit verbunden mit der geplanten Sporthalle innerhalb des Plange-
wäre die Vernichtung des über 100 Jahre alten biets teilweise kompensiert werden. Darüber hin-
Sportvereins TSV Georgii Allianz mit ca. 1.100 aus besteht die Möglichkeit, durch Herstellung wei-
Mitgliedern, davori allein ca. 400 Jugendliche terer und die Ertüchtigung bestehender Sportfelder 
und Kinder. Sportstätten wie diese gibt es nicht sowie durch organisatorische Maßnahmen wegfal-
viele in Stuttgart urid müssten deshalb dringend lende Soiel- und Trainirig§_r:_1_:!9glichkeiten auf den 

-
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förml ichelil Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die·vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 
-

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

erhalten werden. Sporthallen sind laut der Un- östlich angrenzenden Sportflächen teilweise zu er-
tersuchung des Sportsamtes der Landeshaupt- setzen. 
stadt ebenfalls eine großen Mangelware. Neben der unterirdischen 3-Feld-Sporthalle, die auf 
Die Erstellung eines Fußballplatzes auf einem dem Allianz-Grundstück geplant ist, plant die Alli-
Acker rund 200 m von Umzugs- und Dusch- anz, auf einem hierfür gemieteten städtischen 
Möglichkeiten, sowie eine Errichtung einer Grundstück östlich an den Geltungsbereich der 
neuen Sporthalle für gemischten Betrieb (Alli- FNP-Änderung angrenzend Ersatz-Freisportanla-
anz-Mitarbeiter und Mitglieder des Sportvereins) gen für die entfallenden Sportplätze herzustellen. 
sind kein guter Ersatz. Dazu gehört auch der Ein entsprechender Mietvertrag wurde Anfang 
Verlust der sehr populären Gaststätte mit gro- 2019 zwischen der Allianz und der Landeshaupt-
ßem Veranstaltungs-Saal. stadt abgeschlossen. 

Damit werden dem TSV Georgii Allianz auch künf-
tig entsprechende Flächen zur Verfügung stehen. 

----
Nach Artikel 14 des Grundgesetzes hat Eigentum Nach Artikel 14 des Grundgesetzes verpflichtet Ei- teilweise 
eine soziale Verpflichtung und die Stadt sollte un- · gentum. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
bedingt darauf hinwirken, dass dies eingehalten der Allgemeinheit dienen. 
wird. 

Das Privatgrundstück der Allianz wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung durch die Festsetzung von 
Geh- .und Fahrrechten für die Allgemeinheit (für 
Fußgänger und Radfahrer) zugänglich gemacht. 
Auch die Freihaltung und Gestaltung der privaten 
Grünflächen zugunsten öffentlicher Belange wer-
den im Bebauungsplan festgesetzt. 

,·. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 · I Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung Gier FNP-relevanten Anregungen_ der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §·3 ~bs. 2 -BaaGB, · ~ 

die v0m 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 
•. 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berück~ichtigung 

7. Ablehnung durch die Vaihinger Bürger Der Bezirksbeirat ist ein beratendes Gremium, das nein 
Der Bezirksbeirat in Vaihingen hat dieses Vor- seine Empfehlungen zu wichtigen Entscheidungen 
haben schon mehrfach mit großer Mehrheit ab- des Gemeinderats oder des Ausschusses für Um-
gelehnt und auch die Vaihinger Bürger sind ge- weit und Technik (heute: Ausschuss für Stadtent-
schlossen dagegen. Deshalb sollte die Stadt da- wicklung und Technik) abgeben kann. Zuständig 
rauf hören und der Umwandlung des Flächen- für die Entscheidungen ist jedoch der beschlie-
nutzungsplans von einer Grünzone mit Bauver- ßende Ausschuss für Umwelt und Technik (heute: 
bot in eine massive lndustrie:..Bebauung nicht Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik), der 
zustimmen. Die Bürger würden sich sehr dafür · sich aus Mitgliedern des Gemeinderats zusam-
bedanken. mensetzt, und der Gemeinderat selbst. 

86 Die in diesem Verfahren vorgesehene Änderung Der Verbleib des Konzerns in Stuttgart wird von Kenntnisnahme 
des Flächennutzungsplans stellt die Interessen der . der Stadt Stuttgart befürwortet. 
Allgemeinheit an der Erhaltung eines für den 
Frischlufttransport wichtigen Gebietes hinter die Zum Feststellungsbeschluss werden alle Anregun-
wirtschaftlichen Interessen eines großen Konzerns. gen, die die Träger öffentlicher Belange und die 

Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorgebracht 
haben, zusammengestellt. Auf dieser Grundlage 
führt der Gemeinderat die Abwägung durch und 
kann die Änderung des Flächennutzungsplans be-
schließen. 

Auch der vorgesehene schmale Grünstreifen am Die Neubebauung hat erheblich nachteilige Auswir- teilweise 

südlichen Rand des Plangebiets kann die Nach- kungen auf die Durchlüftungsmöglichkeit sowie 
teile nicht ausgleichen. In den Planunterlagen wird den Kaltluftabfluss. Durch das Freihalten des ca. 
darauf verwiesen, dass der derzeitige Frischluft- 40 m breiten Grünstreifens im Süden des Gebiets 
strom vermutlich auf 30 - 50 % des heutigen Wer- und die Staffelung der Gebäudehöhen werden die 
tes reduziert wird. Der zunehmende Verkehr und nachteiligen Wirkung_~!]_gemildert. Durch g_~~lgnete 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

~ 

Zusammenstellung (jjer FNIP-relevanter:i Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

der Wegfall von Grünflächen tun ein Übriges zur Festsetzungen im Bebauungsplan wie z. 8. Dach-
Verschlechterung der Luftsituation. · begrünung, lntensivbegrünung u.nterirdischer Ge-

bäudeteile, Pflanzverpflichtungen und Retentions-
flächen im Plangebiet können die erheblich nach-
teiligen Auswirkungen teilweise minimiert und bis 
zu einem gewissen Grad kompensiert werden . 
Trotz der getroffenen Maßnahmen verbleiben er-
heblich nachteilige Auswirkungen auf den Kaltluft-
strom. Dieser wird um 1/2 bis 2/3 reduziert, was 
auch außerhalb des Plangebiets zu erheblich 
nachteiligen Umweltwirkungen führt. Aufgrund der 
starken Beeinträchtigung des Kaltluftstromes ver-
bleiben trotz getroffener Maßnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung und Kompensation erheblich 
nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Klima. 

Leider haben wir den Wert der natürlichen Umwelt Der Verbleib des Konzerns in Stuttgart wird von teilweise 
noch nicht wirklich erkannt. Mangels monetärer der Stadt Stuttgart befürwortet. 
Quantifizierung der Lieferungen und Dienstleistun-
gen der Natur für uns alle unterliegt sie bei Pla- In der Begründung und im Umweltbericht werden 
nungsabwägungen regelmäßig gegen die ökono- die nachteiligen und die erheblich nachteiligen 
mischen Interessen, die in Form von Umsatzzahlen Auswirkungen der Planung auf das Klima ausführ~ 
.und Gewerbesteuereinnahmen genau angegeben lieh dargestellt. Zum Feststellungsbeschluss wer-
werden können, zumindest dann, wenn diese rela- den darüber hinaus alle Anregungen, die die Trä-
tiv groß sind. Die Bauanfrage für ein kleines Ge- ger öffentlicher Belange und die Bürgerinnen und 
bäude auf einem Nachbargrundstück des Plange- Bürger im Verfahren vorgebracht haben, zusam-
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Flächennutzungsplan Stuttgart 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Anlage 3b 

Zusar:nrnenstellwng der FNP-relevanter:1 Anregtmgen der förmlichen Beteiligung. der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. AJ,>ril 2019 bis 17. Mai, 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

biets wurde mit Verweis auf den Bestands-Flä- mengestellt. Auf diesen Grundlagen führt der Ge-
chennutzungsplan vor einigen Jahren zurecht ab- meinderat die Abwägung durch und kann entschei-
gelehnt. den, welchen Belangen er Vorrang einräumt und 
Nur eine eindeutige und grundsätzliche Priorisie- dann auch unter Zurückstellung der klimatischen 
rung des Umweltschutzes vor ökonomischen lnte- Bedenken die Änderung des Flächennutzungs-
ressen, unabhängig von deren Größe, wird weitere plans .und den Bebauungsplan als Satzung be-
Schäden an unserer Stadt und dem Umland ver- schließen. 
hindern: Ich fordere daher, die Änderung des Flä-
chennutzungsplans abzulehnen. 

B7 Ich beantrage das Verfahren einzustellen, aus fol-
genden Gründen: 
1. Schon jetzt ist in Vaihingen/Synergiepark die Siehe Stellungnahme zu B2 teilweise 

Verkehrsbelastung enorm. Mit dem Allianzbau 
wird die Verkehrsbelastung für Anwohner und 

-
Arbeitnehmer unerträglich werden. 

------
2. Der Allianzbau verstellt die Frischluftschneise; Die Neubebauung hat erheblich nachteilige Auswir- teilweise 

d. h. die Luft für Stuttgarter Bürger wird noch kungen auf die Durchlüftungsmöglichkeit sowie 
schlechter. den Kaltluftabfluss. Durch das Freihalten des ca. 

40 m breiten Grünstreifens im Süden des Plange-
biets und die Staffelung der Gebäudehöhen wer-
den die nachteiligen Wirkungen gemildert. Die er-
heblich nachteiligen Wirkungen des Vorhabens auf 
das Klima werden in Begründung und Umweltbe-
richt ausführlich dargelegt. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart . Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße {Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

-

Zwsammenstellwng der FNP-relevanten Anrregungen der f(';)rmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB, · 

·die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat . 

Lfd. Anregung/Frage .· Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

3. Sportplätze sind wichtig für die Bürger; auf Durch oie Planung gehen für den Sport intensiv ge- teilweise 
Sportplätzen dürfen keine Bürogebäude gebaut nutzte Flächen verloren. Der Flächenverlust kann 
werden. mit der geplanten Sporthalle innerhalb des Plange-

bietes teilweise kompensiert werden. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit, durcti Herstellung wei-
terer und die Ertüchtigung bestehender Sportfelder 
sowie durch organisatorische Maßnahmen wegfal-
lende Spiel- und Trainingsmöglichkeiten auf den 
östlich angrenzenden Sportflächen teilweise zu er-

. setzen. Neben der unterirdischen 3-Feld-Sport-
halle, die auf dem Allianz Grundstück geplant ist, 
plant die Allianz, auf einem hierfür gemieteten 
städtischen Grundstück östlich an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans angrenzend Ersatz-
Freisportanlagen für die entfallenden Sportplätze 
herzustellen. Ein entsprechender Mietvertrag 
wurde Anfang 2019 zwischen der Allianz und der 
Landeshauptstadt abgeschlossen. 

B8 Gleiches Schreiben wie 83 Siehe Stellungnahme zu B3 siehe B3 

B9 Gleiches Schreiben wie 83 Siehe Stellungnahme zu 83 · siehe 83 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b . 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß·§ 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom ·s. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 
' 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

810 Die Änderung des Bebauungsplans für die Heß- nein 
brühlstraße wird aus folgenden Gründen abge-
lehnt: 

--
• Für die Nutzung des Grundstücks als Gewerbe- Siehe Stellungnahme zu B2 teilweise 

fläche anstatt Sportplatz verursacht deutlich 
mehr Autoverkehr. Für den SynergiePark fehlt 
aber ein Verkehrskonzept für den Autoverkehr -
z. B. Ausbau der Nord-Süd Straße; Verbreite-
rung der Straße Am Wallgraben von der Möhrin-
ger Landstraße bis zur Jurastraße, indem Fahr-
zeuge auch halbseitig auf dem sehr breiten 
Gehweg parken können. 

• . Aus Klimagründen darf eine Sportfläche mit al- Zu den klimatischen Auswirkungen: Siehe Stel- nein 

tem Baumbestand nicht in eine Gewerbefläche lungnahmen zu den Anregungen B2, B3, B4, B8, 

umgewandelt werden. Das "Allianz Stadion" ist B9, B13 

die älteste Sportanlage im Stadtbezirk. Sportflä-
Das geltende Planrecht kann durch den Gemein-

chen in einer Großstadt dürfen nicht verringert 
werden. Gemäß den vorliegenden Unterlagen 

derat geändert werden. Im Baugesetzbuch ist die 
Änderung eines bestehenden Bauleitplans aus-

. kann ich nicht entnehmen, dass die gesamte drücklich vorgesehen. . 
Fläche der Sportanlage an anderer Stelle errich-
tet wird. Neben der unterirdischen 3-Feld-Sporthalle, die auf 

dem Allianz Grundstück geplant ist, plant die Alli-
anz, auf einem hierfür gemieteten städtischen 
Grundstück östlich an den GeltunQsbereich der 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der P:NP-r<elevar.iten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vorn 5. April 2019 bis 17. -Mai 2019 stattgefum:Jen hat . 
.) 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

FNP-Änderung angrenzend Ersatz-Freisportanla-
gen für die entfallenden Sportplätze herzustellen. 
Ein entsprechender Mietvertrag wurde Anfang 
2019 zwischen der Allianz und der Landeshaupt- . 
stadt abgeschlossen. 
Der Flächenverlust kann mit der geplanten Sport-
halle innerhalb des Plangebietes teilweise kompen-
siert werden. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, durch Herstellung weiterer und die Ertüchti~ . 
gung bestehender Sportfelder sowie durch organi-
satorische Maßnahmen wegfallende Spiel- und 
Trainingsmöglichkeiten auf den östlich angrenzen-
den Sportflächen teilweise zu ersetzen. 

811 Die Beteiligte legt mit folgender Begründung Wi-
derspruch gegen die Änderung des FNP im Be-
reich Heßbrühlstraße in S- Vaihingen ein. 

1. Es handelt sich hier um eine ausgewiesene Die Neubebauung hat erheblich nachteilige Auswir- teilweise 
Grünfläche, die für die Frischluftversorgung von kungen auf die Durchlüftungsmöglichkeit sowie 
äußerst starker Bedeutung ist. Der Luftzug führt den Kaltluftabfluss. Durch das Freihalten des ca. 
auf das Feld zwischen Möhringen und Vaihin- 40 m breiten Grünstreifens und die Staffeiung der 
gen und wird mit dem Luftstrom von Oberaichen Gebäudehöhen werden die nachteiligen Wirkungen 
in die Stadt getragen. Dies ist nicht nur von emi- gemildert. Durch die Festsetzung von Dachbegrü-
nenter Bedeutung für uns unmittelbare Anrainer nung, lntensivbegrünung unterirdischer Gebäude-
sondern auch für das Gesamtklima der Stadt. teile, Pflanzver~fli~~j:~_r::!_gen und Retentionsflächen 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellun·g der FNP-rele'!fanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefur.iden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

im Bebauungsplan können die erheblich nachteili-
gen Auswirkungen teilweise minimiert und bis zu 
einem gewissen Grad kompensiert werden. Trotz 
der getroffenen Maßnahmen verbleiben erheblich 
nachteilige Auswirkungen auf den Kaltluftstrom. 
Dieser wird um 1/2 bis 2/3 reduziert, was auch au-
ßerhalb des Plangebiets zu erheblich nachteiligen 
Umweltwirkungen führt. Aufgrund der starken Be-
einträchtigung des Kaltluftstromes verbleiben trotz 
getroffener Maßnahmen zur Vermeidung, Minimie- · 
rung und Kompensation erheblich nachteilige Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima. 
In der Begründung und im Umweltbericht werden 
die nachteiligen und die erheblich nachteiligen 
Auswirkungen der Planung auf das Klima ausführ-
lieh dargestellt. . . 

2. Diese Bedeutung habe auch das Amt für Um- Die fachliche Stellungnahme des Amtes für Um- teilweise 
weltschutz in seiner Stellungnahme vom weltschutz ist bei den im Umweltbericht vorgenom-
2. September 2016 klar benan_nt und in einer menen Bewertungen der klimatischen Auswirkun-
Zusammenfassung folgendes formuliert: gen der Planung vollständig berücksichtigt worden. 
„Nach dem Klimaatlas· Region Stuttgart ist die Die mit der Realisierung der Planung erheblich 
angefragte Fläche überwiegend als Freiland-Kli- nachteiligen Wirkungen auf das· Klima sind in Be~ 
matop ausgewiesen. Sie fungiert als nächtliches gründung und Umweltbericht als Grundlage für die 
Frisch- bzw. Kaltluftproduktionsgebiet. Bei Abwäg_ung des Gemeinderates ausführlich·darge-
Strahlungswetterlagen bestehen am Standort stellt. 

-----
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevaF1ten Ar.iregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bat1GB, 

die vom 5. April 2019 öis 17. Mai 201!9 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Hangabwinde in Form von flächenhaften Kalt-
luftabflüssen, die in etwa in östliche Richtungen 
abfließen. Diese unterstreichen die Bedeutung 
des Gebiets hinsichtlich der klimatischen Aus-
gleichsleistung und Durchlüftung der bebauten 
Vaihinger Ortslage selbst, aber auch dessen 
Funktion als Bindeglied für das Kaltlufteinzugs-

. gebiet Körschtal. Aus stadtklimatischer Sicht ist 
grundsätzlich an den seinerzeit abgestimmten 
Planungsgrundzügen, gerade den noch weitge~ 
hend unverbauten Landschaftsraum von weite-
rer Bebauung freizuhalten, festzuhalten." 

3. Die Änderung widerspricht dem BauGB: In Die erheblich nachteiligen Wirkungen der Planung teilweise 
§ 1, Abs. 5 ist Folgendes formuliert: Die Bauleit- auf das Klima werden in Begründung und Umwelt-
pläne sollen dazu beitragen, eine menschen- bericht ausführlich dargestellt. Die nachteiligen 
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le- Wirkungen betreffen überwiegend das Lokalklima. 
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln Zum Feststellungsbeschluss werden alle Anregun-
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpas- gen, die die Träger öffentlicher Belange und die 
$Ung, insbesondere auch in der Stadtentwick- Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vorgebracht 
lung, zu fördern.( ... ) haben, zusammengestellt. Auf dieser Grundlage 
Dass unser Klima nicht nur weltweit geschützt führt der Gemeinderat die Abwägung durch und 
werden muss, sondern auch in Stuttgart sollte- kann unter Zurückstellung klimatischer Belange 
allgemein bekannt sein und als Leitfaden die- den Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungs-
nen. Diese vorgesehene FNP-Änderung dient planänderung Nr. 63 beschließen. 
keineswegs dem Klimaschutz. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
· Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der fä:NP-relevanten Anr,egungen der förmliche~ Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB·, 

d.ie vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefuriden hat 

Lfd. Anregung/Frage 

. 4. § 1 Abs. 7 BauGB verlangt, dass bei der Auf
stellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 
prtvaten Belange gegeneinander und unterei
nander gerecht abzuwägen sind. 

In diesem Fall sind alle öffentlichen Belange 
hinter einen privaten Belang (betriebswirtschaft
licher Optimierung- Reingewinn von mindestens 
39 Mio. € für die Allianz - siehe Seite 18 der An
lage zu GRDrs. 28/2019) zurückgestellt worden. 

Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Siehe oben 

Der in der Gemeinderatsdrucksache aufgeführte nein 
Planungsvorteil von zwischenzeitlich ca. 40 Mio. € 
bezieht sich auf die Festsetzungen des Bebau- · 
ungsplanentwLirfes gegenüber dem bisherigen Pla
nungsrecht. 
Die Allianz hat sich vertraglich verpflichtet, die 
Kosten für erforderliche Gutachten, das bereits 
durchgeführte nicht offene zweistufige koopera..: 
tive Planungsverfahren sowie die Planungs- und 
Verfahrenskosten zu übernehmen, außerdem die 
Umgestaltung der Heßbrühl- und Liebknecht
straße entsprechend den Festsetzungen des Be
bauungsplanes zu finanzieren und Maßnahmen 
aus dem Mobilitätskonzept umzusetzen. Auch 
die Umsetzung der Pflanzverpflichtungen sowie 
der Retentionsfläche wurde vertraglich geregelt. 

Eine direkte Abschöpfung des Planungsgewinns 
kann in Gewerbegebieten nicht erfolgen, da hierzu 
keine Rechtsgrundlage vorliegt. Im Übrigen ist 
beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen da
rauf zu achten, dass diese dem Angemessenheits-

L_ _ _j __________ -'-----------~-gebotgerecht werden. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart Anlage 3b 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Zusammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. M?i 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

5. Durch die Änderung des FNP wird sich das Ver- Aufgrund der erhöhten zu- und abfahrenden Ver- teilweise 
· kehrsaufkommen stark erhöhen, es gibt für die- kehrsmengen kommt es zu zusätzlichen verkehrs-
sen Bereich keinen Verkehrsplan, bereits heute bedingten Belastungen. Diese sind jedoch im Plan-
ist der Synergiepark morgens und abends ver- fall im Vergleich zum Nullfall verhältnismäßig ge-
stopft. All dies verschlimmert die Auswirkungen ring. So steigen mit Realisierung der Planung die 
auf das Stadtklima noch mehr. Zusätzlich ergibt Belastungen mit Feinstaub um maximal 1 %, wobei . 
sich eine weit höhere Lärmbelastung (siehe die Immissionsgrenzwerte für Feinstaub im Plange-
Seite 16 der Anlage 1 zu GRDrs. 28/2019). biet und in der Umgebung weiterhin deutlich unter-

schritten werden . Bei den Stickstoffdioxidwerten 
kommt es zu Zusatzbelastungen von 1 - 3 %. Da-
mit bleibt es bei der bereits im Nullfall eintretenden 
hohen Belastung mit Überschreitung der lmmissi-
onsgrenzwerte in einzelnen Straßenabschnitten 
der weiteren Umgebung des Plangebiets. 
Das planbedingt erhöhte Verkehrsaufkommen führt 
zu zusätzlichen Lärmbelastungen im unmittelbaren 
Umfeld des Plangebietes und im weiteren Straßen-
netz, was dazu führt, dass entlang von einzelnen 
Straßenabschnitten die auch im Prognose Null Fall 
eintretende hohe Belastung mit Überschreitung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 und der Beurtei-
lungswerte der 16. BIMSchV bestehen bleiben. 

Diese Sachverhalte sind in der Begründung und im 
Umweltbericht zum Plan ausführlich dargestellt. 
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Flächennutzungsplan Stuttgart 
Änderung Nr. 63 1 Heßbrühlstraße (Allianz) in Stuttgart-Vaihingen 

Anlage 3b 

Zusammenstellung der FNP-r.elevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2fl1-9 .stattgefum:len hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

6. lri der „Prognose des Umweltzustandes bei In Begründung und Umweltbericht sind alle Schutz- teilweise 
Durchführung der Planung" steht bei dem güter behandelt Und für c;1lle Schutzgüter dargelegt, 
Schutzgut „Klima und Luft", dass durch die Be- inwieweit die Planung zu nachteiligen oder erheb-
bauung der Kaltluftstrom deutlich vermindert lieh nachteiligen Umweltwirkungen führen wird. Es 
wird. Ebenso ist die AuswirkUng auf „Lärm und ist auch dargestellt, ob und wie weit mit welchen 
Verkehr" mit 4 = erheblich nachteilig betraf- Maßnahmen nachteilige Umweltwirkungen vermie-
fen/erheblich nachteilige Umweltwirkungen aus- den, verringert oder kompensiert werden können. 
gewiesen. Dabei sind nun die Schutzgüter Insofern liegen auch für die Schutzgüter Tiere, 
Tiere, Pflanzen, Biodiversität hier noch nicht Pflanzen und Biodiversität Erläuterungen und 
aufgezählt; siehe Stellungnahmen und Progno- Prognosen vor. 
sen. 

7. Es ist erschreckend, dass die Ansichten des ei- Aus stadtklimatischer Sicht ist grundsätzlich an den Kenntnisnahme 
genen Umweltamtes der Stadt Stuttgart keiner- seinerzeit abgestimmten Planungsgrundzügen, 
lei Gehör finden. Immer wieder steht in den ge- den noch weitgehend unverbauten Landschafts-
samten Unterlagen, dass das Amt für Umwelt- raum des Schwarzbachtals von weiterer Bebauung . 
schutz eine Bebauung und somit eine Änderung freizuhalten, festzuhalten. 
des FNP nicht befürworten kann, da es erhebli-
ehe negative Auswirkungen auf das Stadtklima In der Begründung und im Umweltbericht werden 
haben wird. die nachteiligen und die erheblich nachteiligen 

Auswirkungen der Planung auf das Klima ausführ-
lieh dargestellt. 
Zum Feststellungsbeschluss werden weiterhin alle 

- Amegungen, die die Träger öffentlicher Belange 
und die Bürgerinnen und Bürger im Verfahren vor-
gebracht haben, zusammengestellt. Auf diesen 
Grundlagen führt der Gemeinderat die Abwägul'!Q -

-
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Zwsarnmenstellwng der FNP-relevanten Anregungen der. förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 201'9 bis 17. Mai 2019 statt@efunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

durch und kann entscheiden, welchen Belangen er 
Vorrang einräumt und dann auch unter Zurückstel-
lung der klimatischen Bedenken die FNP-Änderung 
beschließen. 

Es ist mir unverständlich, wie man in so kurzer Zeit Der Wiederaufbau der Sportinsel war aus pla- Kenntnisnahme 
seine komplette Meinung ändern kann und ;rn nungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Dem da-
Gunsten eines Konzerns - der hier versucht die maligen Erbpachtberechtigten des „Sportinsel-
Stadt zu erpressen!!!! - eine unbedingt erhaltens- grundstücks" wurde daher angeboten, eine Bebau-
werte Grün- und Frischluftschneise bebauen las- ungsplanänderung im Wege eines vorhabenbezo-
sen will. Noch bei dem bedauerlichen Abbrand der genen Bebauungsplans durchzuführen. Hiervon 
Sportinsel hatte der Gemeinderat gegen einen hat er keinen Gebrauch gemacht. Zwischenzeitlich 
Wiederaufbau gestimmt, genau mit den Argumen- haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Die 
ten, die auch heute noch gelten und das Amtfür Stadt ist zwischenzeitlich wieder im Besitz der Flä-
Umweltschutz klar erläutert und kundgetan hat. ehe. 

Die Beteiligte fordert die B.ehörden auf, dieser Än- Der Gemeinderat ist für die Entscheidung zustän- Kenntnisnahme 
derung des Bebauungsplans vehement zu wider- dig, wo und in welchem Umfang Bauflächen aus-
sprechen, sie nicht zu genehmigen. gewiesen werden. Der Gemeinderat hat nach dem 
Ebenso fordert die Beteiligte den Oberbürgermeis- . Baugesetzbuch Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
ter, den Baubürgermeister und den Gemeinderat und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
auf, diese Bebauungsplanänderung abzulehnen. und Ordnung erforderlich ist. 

Zum vorliegenden Feststellungsbeschluss werden 
alle Anregungen, die die Träger öffentlicher Be-
lange und die Bürgerinnen und Bürger im Verfah-
ren vorqebracht haben, zusammengestellt und 
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-

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

dem Gemeinderat vorgelegt. Dem Gemeinderat lie-
gen auch die Begründung mit Umweltbericht vor. In 
diesen Unterlagen werden die Auswirkungen der 
Planung - auch die nachteiligen Auswirkungen - · 
ausführlich erläutert und bewertet. Auf dieser 
Grundlage und in Kenntnis aller Vor- und Nachteile 
der Planung sowie in Kenntnis der vorgebrachten 
Anregungen aus der Öffentlichkeit und der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
führt der Gemeinderat die Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange untereinander und ge-
geneinander durch. Der Feststellungsbeschluss 
zur Flächennutzungsplanänderung 63 obliegt dem 
Gemeinderat. . 

812 Es wird Einspruch gegen den vorgestellten Bebau- Das Verkehrsgutachten ist entsprechend den allge- teilweise 
ungsplaneritwurf einlegt, besonders gegen das vor- mein anerkannten Regeln der Technik erstellt Und 
gestellte Gutachten zur Verkehrsuntersuchung bildet die durch das Vorhaben ausgelösten ver-
vom 04.05.2018 der Firma SSP Consult: kehrlichen Wirkungen in der notwendigen Genauig-

keit und Untersuchungsumfang ab. 

1. Die Verkehrsanalyse basiert auf Ist-Daten aus Die Ist-Daten aus dem Jahr 2016 sind insofern kei- Kenntnisnahme 
dem Jahre 2016 und diese sind meiner Meinung nesfalls veraltet, da hiervon ausgehend ein Prag-
damit vollkommen veraltet, da seither der Ver- nosebezugsfall 2022/2023 entwickelt wurde, der 
kehr massiv zugenommen hat und damit die bereits alle bis dahin absehbaren Entwicklungen im 
Basiszahlen viel zu niedrig sind. SynergiePark berücksichtigt. 
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Z1Jsammenstellung der FNP-relevanten Anregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit-gemäß § 3 Abs. -2 Bal!IGB, 
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Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

2. Weder Besucherverkehr noch Anlieferverkehr Bei der Verkehrserzeugungsberechnung für die Al- teilweise 
wird berücksichtigt. Das istvollkommen unrea- lianz wurde im Sinne einer Worst-Case-Betrach-
listisch, da damit zu rechnen ist, dass sowohl tung davon ausgegangen, dass die 1.000 zur Ver-
bei Allianz als auch Daimler ein reger Besucher- fügung stehenden Stellplätze voll ausgelastet wer-
und Lieferverkehr stattfindet, da wir immerhin den und im Tagesgang 1,4fach umgeschlagen 
von rd. 1 Ok (10.000) Arbeitsplätzen reden. werden. Eine Differenzierung zwischen Beschäftig-

ten-, Besucher- und Lieferverkehr ist bei diesem 
Ansatz nicht erforderlich. 

3. Die dargestellte Verkehrsbelastung auf die ein- Für die sonstigen im Bezugsfall 2022/2023 enthal- Kenntnisnahme 
zeinen Straßenzüge ist verwirrend und spiegelt tenen Aufsiedlungen wurde eine Schätzung der 
nur unzureichend das reale Bild wider. Nicht er- Verkehrserzeugung auf Basis von Faktoren aus 
kennbar ist, welche Annahmen getmffen wer- entsprechenden Hinweisen der Forschungsgesell-
den, wie viele Mitarbeiter der einzelnen Unter- schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
nehmen mit dem Auto anfahren werden. und Untersuchungen der Hessischen Straßen- und 

Verkehrsverwaltung (HSW) zugrunde gelegt. 

--
4. Der Algorithmus der genutzten Software ist in- Siehe oben. Kenntnisnahme 

transparent. 
Es fehlt komplett ein Bottom-Up Ansatz, wie 
hoch der Anteil der Mitarbeiter sein dürfte, die 
mit dem Auto anfahren werden. 

--------
5. Die aus der verwirrenden Darstellung der zu~ Hierbei gilt es zu beachten, dass auf Basis der in Kenntnhisnahme 

künftigen Belastung der einzelnen Straßenzüge 2019 durchgeführten Mitarbeiterbefragung im Sy-
ermittelte Mehrbelastung könnte Netto zu einer nergiePark bereits heute nur ca. 50 % der Beschäf-

tigten_ mit dem eig_~!:}_E?._~ Pkw anreisen und ein etwa 
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Zusammenstellung der ·FNP-relevanten Ariregungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BaüGB, 

die vom 5. April 2019 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Mehrbelastung zw. absolut 4.000 bis 5.000 Au- gleich großer Anteil schon heute den Umweltver-
tos führen, bei einem Mitarbeiterzuwachs von bund nutzt. Im Gegensatz zur bestehenden Ver-
mind. 12.000 neuen Mitarbeitern ist diese Zahl kehrssituation sind die aus der Fachliteratur ver-
viel zu niedrig angesetzt. wendeten Werte für Pkw-Nutzer höher und somit 

handelt es sich um eine Abschätzung zur sicheren 
Seite. 

-
6. Das wäre eine Quote von 30 - 40 %, vollkom- Aufbauend auf der Verkehrserzeugungsberech- Kenntnisnahme 

men unrealistisch, welcher Daimler-Mitarbeiter nung werden im Verkehrsgutachten für den „Be-
setzt sich in eine U-Bahn, wenn er einen Fir- :zugsfall" und den „Planfall Allianz" mit dem Ver-
menwagen hat. Realistisch erscheint mir eine kehrsmodell gemäß den anerkannten Regeln der 
Quote von 60 - 70 %, das wären nochmal mind. Technik die jeweiligen Netzbelastungen ermittelt. 
3.000 Autos mehr als in dem Gutachten ange-
nommen. 

Damit dürften auch die viel zu positiven Annahmen 
einer vernachlässigbaren Luftbelastung hinfällig ·-

sein. Rechnet man noch den Liefer- und Besucher-
verkehr hinzu, kommt man wohl eher auf eine Zahl 
von 9 - 1 Otausend mehr Autos im Industriegebiet, 
wieso dann die Luftbelastung unbelastet sein soll, 
erschließt sich mir nicht. 
Mit anderen Worten, die Gutachten haben struktu""' 
relle Schwächen und schönen die Belastung, die 
Realität sieht heute schon ganz anders aus. · 
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: Zusammenstellung der rNP-relev.amtel'i'I A1r1regwngen der förmlichen_ Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 

die vom 5. April 201_9 bis 17. Mai 2019 stattgefunden hat 

Lfd. 

B13 

Anregung/Frage . 

Folgende Bedenken und Anregungen zur Verhin
derung einer Baugenehmigung fürdas Allianzvor
haben werden vorgebracht: 
Die Ziele und Zwecke der beiden o. g. Verfahren 
sind unvereinbar mit den Grundsätzen und Zielen 
der Bauleitplanung: 

Stellungnahme der Verwaltung 

Siehe Stellungnahmen zu B3 

(§1, Abs. 5 BauGB) ,,Die Bauleitpl~ne sollen dazu Siehe Stellungnahme zu B3 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, -die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung zu fördern: ( ... ). 
Mit den vorliegenden Planungen wird ein geringfü
giges Einzelinteresse über eine Vielzahl öffentli
cher und privater Belange gestellt. 

Die Planungen bedeuten u. a.: Siehe Stellungnahmen zu B2 
• keinerlei Nutzen für die Menschen im Stadtbe- . 

zirk, 
• die Vernichtung kostengünstigen Wohnraums, 
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Berücksichtigung 

siehe B3 

siehe B3 

siehe B2 
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lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

• eine nicht bewältigbare Verkehrszunahme (es 
fehlt an einer gesicherten Erschließung) mit da-
mit einhergehender Zunahme von Luftschad-
stoffen und Lärm in vorbelasteten-Gebieten, 

• eine erhebliche Einschränkung klimatisch be-
deutsamer Bereiche (Frischluftproduktion, 
-transport), 

• die Versiegelung von Freiflächen für Folgemaß-
nahmen (Kunstrasenplätze auf Kleingartenge-
biet; Verlagerung des Tiefbauamtes auf eine ge-
plante Grünfläche, Ausbau der Nord-Süd-
Straße), 

• die Ansiedlung von mehreren tausend Arbeits-
. plätzen in direkter Nachbarschaft eines Störfall-
betriebs, 

• eine Missacht1:1ng der siedlungsstrukturellen Ge-
gebenheiten - schon jetzt gibt es erheblich mehr 
Arbeitsplätze als Einwohner im Stadtbezirk, wo-
raus sich vielfältige Probleme ableiten, 

• die Verhinderung einer zeitnahen städtebauli-
chen Entwicklung auf dem so genannten Aure-
lis-Gelände (durch Verlagerung der AWS), 

• einen Präzedenzfall für die weitergehende "Ar-
rondierung" von Gewerbegebieten. 
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Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Eine Realisierung des beabsichtigten Vorhabens Siehe Stellungnahme zu B3 siehe B3 
wird also eine Fülle von Konflikten aufwerfen, er-
hebliche negative Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter Mensch, Natur und Klima mit sich bringen und 
einer geordneten städtebaulichen EntwicklUng, die 
der Konfl_iktvermeidung zu dienen hat, entgegen-
laufen. 
§ 1 Abs. 7 HauGB verlangt, dass bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen sind. In diesem Fall sind alle öffentli-
chen Belange hinter einen privaten Belang (be-
triebswirtschaftlicher Optimierung) zurückgestellt 
worden. · 
Daher sind sowohl die beabsichtigte Änderung des 
Flächennutzungsplans als auch die Aufstellung des 
Bebauungsplans abwägungsfehlerhaft. 
Wir appellieren hiermit an Stadtplanungsamt, Bür-
germeister und Gemeinderat, die zwei Planungs-
verfahren unverzüglich einzustellen. 

814 Ich bin gegen eine Bebauung des Are~ls. Sc_~on Siehe Stellungnahmen zu 82 siehe 82 

heute ist die Verkehrssituation unerträglich, OPNV 
und Autoverkehr! Wie möchte man so Klimaziele 
erreichen??? Ich als ÖPNV-Nutzer, Fahrradfahrer 
und Fußg_~!:}_ger muss schon heute mit schlechter J 
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Zusammenstellung €leri FNP-relevanten Amegungen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 
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Lfd. Anregung/Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Luft überfülltem ÖPNV und allgemeinem Ver-
kehrschaos umgehen. Und die Situation würde 
nicht besser, sondern noch schlechter. 

----
Hier noch einmal Stichpunkte: 

• Vernichtung kostengünstigen Wohnraums, Siehe Stellungnahmen zu B2 siehe B2 

• keine gesicherte Erschließung (nicht erkennbar, 
wie das Mehraufkommen von Verkehr bewältigt · 

IV 

werden soll), 

• erhebliche Einschränkung klimatisch bedeutsa-
mer Bereiche, 

• Ansiedlung von mehreren tausend Menschen in 
direkter Nachbarschaft eines Störfallbetriebs, 

• Versiegelung von Freiflächen für Folgemaßnah-
men (Kunstrasenplätze auf Kleingartenflächen, 

• Verlagerung des Tiefbauamtes auf geplante 
Grünfläche), ' • 

• Städtebauliche Entwicklung Aurelis-Gelände 
muss um Jahre zurückgestellt werden (Verlage-
rung AWS). 

Ich bin gegen eine Bebauung! 
Ich appelliere an die Vernunft der Verantwortlichen. 

815 Gleiches Schreiben wie B 14 Siehe StellunQnahmen zu B 14 siehe B14 
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